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Grundsätzlich sehe ich nicht, dass die Eltern gegen den Willen der Schülerin informiert werden
müssen. Zudem könnte ich dies nicht mit meinem Berufsverständnis in Einklang bringen,
sondern würde die Betroffenen dazu anregen und ggf begleiten sich Hilfe zu holen.

Natürlich ist meine Ansicht auch durch meine lange Berufserfahrung in der Jugendhilfe geprägt
und eingefärbt. Sofern die Schülerin regelmäßig zur Therapie geht, sollte das nicht nötig sein.
Abgesehen davon kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Eltern noch nichts vom SV
gemerkt haben.  Vielleicht wird es nicht thematisiert.

Zur Kindeswohlgefährdung: Selbstverletzendes Verhalten ist keine Kindeswohlgefährdung nach
SGB VIII Paragraf 8a. Schon drei Mal nicht, wenn die Schülerin bereits in Behandlung ist.

Die Uni Ulm und die KJP Ulm bieten zu diesen Themenkomplex tolle Onlinefortbildungen für
Soz.Päds. und Lehrkräfte an!
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